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Seit Erscheinen eines (fast) gleichnamigen § 41 StVO Vorschriftszeichen linie vor, um ggf. unsignalisierte Einmün-
Artikels an dieser Stelle' sind die Probleme § 42 StVO Richtzeichen dungen oder Grundstückszufahrten zu
im l!mgang mit der z~eiten Haltlinie nicht abzuleiten wäre. berücksichtigen.
weniger geworden. Die Kommunen ma-
chen von dieser Möglichkeit, wohl wegen Eine Verwendung von ZZ i.V.m. Markierun- Im Zusammenhang mit Fußgänger-LZA an
der damit verbundenen Ersparnis von LZA, gen nach § 41 III und § 42 VI StVO läßt die Knotenpunkten führt die RiLSA z.B. aus,
zunehmend Gebrauch. Die rechtliche Ein- StVO auch nicht zu. daß in der nicht signalisierten Zufahrt mit
ordnung wird dabei für die Kraftfahrer aber Vorfahrt keine Haltlinie vor dem Knoten-
auch für die einschreitenden Polizeibeam- 2 Verschiedene pun.kt markiert werden soll und hält die Ein-
ten hier vor allem vor dem Hintergrund der. beziehung des gesamten Knotenpunkts in
sich immer komplizierter darstellenden Un- Anwendungsmogllchkelten die Signalisierung für sicherer.

fallsituationen nicht einfacher. Der Artikel ,. ,
will die verschiedenen Möglichkeiten der 2.1 VZ 1012-35 alleine in einer entspre- Insgesamt. wird ~Ier die Auffassung vertre-
Aufstellung von Zusatzzeichen (ZZ) 1012- chenden Entfernung in Fahrtrichtung vor ten, daß eine ~~Ite~ als 3,5 m von der ~
35 katalogisiert darstellen. der LZA und der dort befindlichen zu- entfernte H~ltllnle.nlcht der StVO entsprl~ht

gehörigen Haltlinie und auch nicht mit dem Grundsatz der Ein-
heit von Bau und Betrieb von Straßenver-

1. Allgemeines ZZ können nur in Verbindung mit dem kehrsanlagen im Einklang steht'3.
Hauptverkehrszeichen nach § 41 StVO eine

Mit der Änderung der StVO im Jahre 19922 anordnende Wirkung haben. Diese ergibt Das V~ 294 StVO ':lls Vorschriftszeich~n
wurde im Verkehrszeichen-Katalog3 das ZZ ~ich auch, nicht aus einer Verwendung stellt WI~ andere VZ ~Inen ~.erwaltungsakt In
1012-35 "Bei Rot hier halten" aufgenom- I.V.m. Markierungen. Form einer AlIgemeinverfugung dar. Aber
men. ". '. auch wenn der Verwaltungsakt mangelhaft

Ein Nlc,htanhalten In ~o~e des ZZ stellt da- ist und dies grundsätzlich zur Nichtigkeit
Gemäß § 39 I S. 2 StVO sind ZZ auch VZ. h~r kein o~dnungswldrlges Handeln dar. führt, bleibt er jedoch nach dem Grundsatz
Sie zeigen auf weißem Grund mit Dies kann sich erst ergeben der Vermutung der Gültigkeit für den Ver-
schwarzem Rand schwarze Zeichnungen - an.der ~altlinie 'IZ 294 StVO , kehrsteilnehmer gültig und muß daher be-
oder Aufschriften und sind dicht unter dem - beim Einfahren In den durch die LZA ge- achtet werden.

VZ angebracht. schützten Bereich Somit stellt ein Nichtbeachten ein ord-

Sie enthalten allgemeine Beschränkungen nungswidriges Handeln dar, das sich je-
der Ge- oder Verbote oder allgemeine Aus- 2.2 VZ 1012-35 i.V.m. VZ 131 StVO doch all eine durch die Haltlinie begründet

nahmenvonihnen(§411IS.5StVO).Be- E' d rt ' K b '. b ' h ,undnichtdurchdasZZoderVZ131.

sondere ZZ können etwas anderes bestim- Ine era Ige om Inatlon ~In ~Itet kein

men (§ 41 II S. 6 StVO [zu VZ 237, 250, 283, Gebot, d.a das ,VZ 1 ~ 1 S~VO ein reines Ge- 2.4 ZZ 1012-35 i. V .m. einer zweiten
286 277])4 fahrenzeichen ISt. Die MIßachtung von Ge- Haltlinie, . fahrenzeichen ist nach § 49 StVO nicht ord-

Die textliche und bildliche Ausgestaltung nungswidrig'o. Eine vorgezogene zweite Haltlinie ent-
des ZZ ist Grundsätzlich vorgeschrieben. spricht ebenfalls nicht der StVO. Während
Allerding,s sind an.?er,e Darstellun~e~ nach 2.3 VZ 1012-35 i.V.m. nur einer vorgezo- man, ~ei einer einzelnen vorgezogenen
Genehmigung zulasslg, solange sie Inhalt- genen Haltlinie nach VZ 294 StVO mit HaitlinIe noch von einer Abwandlung der
lich klar, eindeutig und frei von Wider- oder ohne VZ 131 StVO Darstellung des VZ 294 StVO ausgehen
sprüchen sind (Ziffer 111, 16a VwV §§ 39-43 könnte, entspricht eine derartige zweite
StVO)". Ist eine Anordnung nicht aus sich Das VZ 294 StVO ist eine Ergänzung zu Haltlinie keiner Darstellung in der StVO oder
heraus eindeutig und gibt sie bei vernünfti- Halt- und Wartegeboten, die durch VZ 206, entsprechenden Richtlinien.
ger Auslegung berechtigten Anlaß zu Zwei- durch Polizei beamte oder LZA gegeben ., ,

fein, so geht diese Unklarheit zu Lasten der werden. Die Haltlinie ordnet an: "Hier hal- Bel NIchtbeachten einer vorgezogenen
Behörde". In diesen Fällen kommt die Nich- ten!". zweiten Haltlinie ergeben sich nun zwei
tigkeit der getroffenen Anordnung dann in Es fehlt im Verordnungstext allerdings der Möglichkeiten:
B~tra~ht, wenn da~ VZ objektiv u~klar ist, entsprechende Hinweis auf ZZ 1 012~35 Zum einen kann man den Standpunkt ver-
sein Sinn, also von einem sachkund~gen B;e- und yz 131 StVO. Ins~fer~ erge~en sich treten, daß es sich bei der zweiten Haltlinie
trac~ter Im. Weg der Auslegu7ng ~Icht eln- aus einer ~olchen Kombination allel ne des- um kein Vorschriftszeichen gemäß § 41
deu~lg ~rmlttelt werden kann.. Die Fehle~- wegen keine Anordnungen. StVO handelt. In diesem Fall stellt das
haftlgkelt des ZZ kann allerdings auch die , N. h b h ' , .
N. ht' k .t d V h 'ft . h b . Die Grundform des VZ 294 StVO ist dem IC t eac ten kein ordnungswidriges

IC Ig el es orsc rl szelc ens ewlr- H d I d ..' .
k d. ., I. h d d h . . h § 41 III Nr 2 StVO zu entnehmen Gemäß an en ar und laßt sich auch nicht ausen, wenn leses nam IC a urc In SIC . .: d ZZ .,

'd ., hl ' h d .h t d. E' VwV zu § 41 III StVO sind Markierun gen em oderVZ 131 begrunden.
WI erspruc IC 0 er I m sons le Igen- , '. ... ,
schaft eine~ Vorschriftszeichens genom- nach den Richtlinien fur d.~e M~~klerungen Zum anderen könnte man jede Haltlinie für
men wird.. von Straßen (RMS) ~uszufuhre~. ., sich - mit allen zuvor aufgeführten Vorbe-

Entfernungen zu einer LZA sind daruber~Z beziehen sich sod,ann nur ~uf ein dar- hinaus auch aus der VwV IV zu § 37 II StVO . h~!ten - als VZ ~94 StVO ansehen. dann

uber angebrachtes nicht auf ein darunter d F ß ,. rf rt d V V III § 25 ware auch das NIchtbeachten der vorgezo-, un vor u gange u en er w zu .t H Itl.. ' d 'd .
befindliches VZ (§ 39 I S. 4 StVO)9. StVO t h genen zwei en a Inle ein or nungswi rl-

zu en ~e ~en. " ges Handeln mit der Folge eines Verwar-

Aus dem zuvor Gesagten folgt, daß ein ZZ Danach erglb~ ~Ich eine maximale Entfer- nungsgeldes'4.
alleine nicht verwendbar ist. Auch begrün- nung der HaitlinIe zur LZA von 3,5 m abge-
det es für sich alleine kein Ge- oder Verbot hoben auf die Erkennbarkeit der Signalge- Eine richtungsweisende Rechtsprechung
oder eine Anordnung, das aus den ber durch das erste dort wartende Fahr- zu dieser Problematik ist jedoch nicht be-
§ 37 StVO Wechsellichtzeichen, zeug'2. kannt.

Dauerlichtzeichen und Weder die StVO, noch die RMS und auch Wenig hilfreich ist die Entscheidung des
Grünpfeil die RiLSA sehen eine weiter entfernte Halt- OLG Hamm aus dem Jahre 1978"', die le-
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diglich feststellt: das ZZ "Bei Rot hier Hal- beachten sind. Eine Aussage zu ZZ 1012- 5 Jagusch/Hentschel, Rz. 31a zu § 39 StVO; Mülhaus/Ja-
ten!" ist kein Gebotszeichen. 35 StVO trifft aber auch diese Entscheidun g niszewski, Rz. 19zu §39StVO; Berr/Hauser, Rz. 455; BG-

. HSt 27,318(=VRS54,151;StVE§41 StVONr.11); Bay-
Den haftungsrechtlichen Aspekt beleuchtet nicht. ObLGVRS53,144;VRS61, 157(=StVE§41 StVO Nr. 32);
eine andere Entscheidung'": Befindet sich . VRS 68, 287 (= StVE § 5 StVO Nr. 74); VRS 69, 64; NZV

. .. :' . Anmerkung der Redaktion. 1992,83 (= StVE § 12 StVO Nr. 74); OLG Karlsruhe VRSvor einer Fußgangerampel die erste Haltll- . 59,378 (=VM1980),28;OLGCelleVM 1977,51;VRS53,

nie vor einer Kreuzung, die zweite unmittel- Es wäre in einem Rechtsstaat mehr als be- 128; OLG Köln NZV 1992, 200.
bar vor dem Überweg, so hat der Kraftfah- trüblich, wenn zuständige Behörden ab- 6 Jagusch/Hentschel, Rz. 34 zu § 39 StVO; Mülhaus/Janis-

rer bei ents prechender Am pelschaltun g vor' htl ' h f hl h ft V It kt I zewskl, Rz. 19 zu § 39 StVo.
. . .. SIC IC e er a e erwa ungsa e er as- 7 Berr/Hauser, Rz. 455.

d~r ersten HaitlinIe ~nzuhalten. Unterlaßt er sen, um auf Umwegen etwas zu erreichen, 8 Berr/Hauser, Rz. 456.
dies und kommt es Infolgedessen zum Zu- was auf legalem Weg nicht zulässig ist. Die 9 Berr/Hauser,Rz.454;Jagusch/Hentschel,Rz.31azu§39
sammenstoß mit einem im Vertrauen auf die höhere Rechtsprechung wird diesem Tun StVO; Mülhaus/Janiszewski, Rz. 19a zu § 39 StVO;
Beachtung der Haltepflicht aus der unter- hoffentlich einen Riegel vorschieben. Bouska, Rz. ~ zu § 39 StVO;. BayObLG DAR 1978, 189;
geordneten Straße in die Kreuzun g Einfah- VRS :6,148 (- NZV 1989, 38, StVE Nr. 7).

. . 10 KUlllkPVT1994,33.
renden, so trifft Ihn an dem Unfall ein er- Fußnoten 11 VkBI.1993,667.
hebliches Mitverschulden". 1 Kullik,ZurFragederBedeutungdesZZ1012-35.beiRot 12 So auch KullikPVT 1994,33(34).
Wenn auch die dargestellte Situation, wie hier ~alten", PVT 1992, 33. 13 Vgl. Kullik PVT 1992, 33 (34).
oben ausgeführt der RMS widerspricht so 2 11. AndVO-StVO vom 19.03.1992 (BGBL. I, 678; VKbL. 14 In diesen Zusammenhang ist die Entscheidung OLG

...' '1992, 189). Hamm NZV 1992, 409 wohl einzuordnen.
tragt sie doch dem Grundsatz Rechnung, 3 BAnz. Nr. 66a vom 3.4.1992. 15 VRS 49, 220 (= StVE Nr. 1 zu § 39 StvO).
daß auch mangelhafte Verwaltungsakte zu 4 Berr/Hauser, Rz. 454. 16 OLG Hamm NZV 1992, 409.

Polizei-Führungsakademie: Atemalkohol-Meßgeräte sind sicher und einführungsreif

Zu der dpa-Meldung vom 24. Januar 1996 Norm DIN VDE 0405 vom 01. Dezember Eichgesetz zu prüfenden neuen Atemal-
"Wissenschaftler geben auch neueren AI- 1995 sind die Anforderungen sowohl an kohol-Meßgeräte sind so gestellt, daß
koholtests schlechte Noten" ist festzu- die Geräte als auch an die Meßverfahren Störsubstanzen zu keinem Meßergebnis
stellen, daß die zitierten Untersuchungen für beweissichere Geräte festgelegt wor- führen. An den dennoch ausgedruckten
offensichtlich mit alten Geräten durchge- den. Die vier dieser Norm entsprechenden Einzelwerten ist in vielen Fällen erkennbar,
führt wurden, die nicht für die beweissi- Prototypen wurden 1993/94 in verschie- daß Fremdsubstanzen ursächlich waren.
chere Atemalkoholanalyse geeignet sind, denen Bundesländern von der Polizei un- Die beweissicheren Atemalkohol-Meß-
sondern lediglich zur Verdachtserhärtung ter Begleitung des Bundesinstitutes für geräte sind nicht als Ersatz für die Blut-
dienen können! Arzneimittel und Medizinprodukte, der analyse gedacht, sondern sollen in der
Nach Aussage des bisher einzigen Her- Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Vielzahl der unproblematischen Fälle im
stellers, der vier Prototypen der neuesten und der Forschungs- und Entwicklungs- Sinne der körperlichen Unversehrtheit
Gerätegeneration gebaut hat, konnten die stelle für Polizeitechnik an der Polizei- und der Erhöhung der Verkehrssicherheit
zitierten Göttinger Wissenschaftler zu kei- Führungsakademie erprobt. eingesetzt werden. In allen übrigen Fällen
ner Zeit über diese Geräte verfügen. In der Die Anforderungen an die noch nach dem ist weiterhin die Blutprobe zu veranlassen.

multanova Verkehrssicherheit mit System
Geschwindigkeitsüberwachung - Rotlichtüberwachung - Statistische Auswertung - Filmauswertung - Technische Beratung

Für detalillierte Informationen
kontaktieren Sie bitte:

Hauptsitz:
Multanova AG
Seestraße 110

Neues modulares CH-8612 Uster
System zur Tel. + 41 (0)1-94061 61

\1 k h Fax + 41 (0)1-9404530
ver e rs-

überwachung Deutschland:
Multanova Verkehrs-
überwachungssysteme GmbH

0, Radar Keniastraße 31
0-47269 Ouisburg

Tel. + 49 (0) 203-76 9302
0 Laser Fax + 49 (0) 203-76 93 260

Frankreich:
0 Piezo Multanova France S.a.r.1

33, rue du Ballon
0 Induktion F-93160 Noisy-le-Grand

Tel. + 33 (0)1-43 05 40 22
Fax + 33 (0)1-49 32 02 24
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